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LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen

– insbesondere die Geltung von Bezugsvorschrif-
ten des Käufers – bedürfen unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Anerkennung.

2. Angebote: Unsere Angebote sind freibleibend. 
Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit
wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung
der Ware nachkommen, mündliche Nebenabre-
den nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

3. Preise: Unsere Preise verstehen sich bei einem
Lieferwert unter EUR 500,– ab Werk Wimsheim
und bei einem Lieferwert von EUR 500,– und
mehr frei Haus. Mindestbestellwert EUR 50,–. 
Bei Kleinaufträgen unter EUR 50,– berechnen wir
einen Mindermengenzuschlag von EUR 5,–.

4. Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen nach
Rechnungsdatum 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen
nach Rechnungsdatum netto Kasse. Eine Skon-
tierung ist nur möglich, wenn alle sonst fälligen
Rechnungen bezahlt sind. Rechnungsbeträge 
unter EUR 50, – rein netto Kasse. 
Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Zahlungs-
verzug, werden unter Vorbehalt der Geltendma-
chung eines weiteren Schadenszinsen in Höhe der
banküblichen Debitzinsen, mindestens 8 Prozent-
punkte über Basiszins berechnet. 
Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend ge-
macht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns 
anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käu-
fer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

5. Lieferung: Lieferungen erfolgen in jedem Fall auf
Rechnung und Gefahr des Empfängers.
Teillieferungen sind zulässig. Der Lieferer behält
sich vor, die Lieferung bis zu 20% über oder 10%
unter den bestellten Mengen vorzunehmen. Maß-
toleranzen +/– 10% bei Sonderanfertigungen be-
rechtigen nicht zu einer Reklamation. Solange der
Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist,
ruht unsere Lieferpflicht.
Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbar-
ten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen 
einer angemessenen Nachfrist gegeben.

6. Höhere Gewalt: Fälle höherer Gewalt – als solche
gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit
der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung
nicht verhindert werden können – suspendieren
die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung.
Überschreiten sich daraus ergebene Verzögerun-
gen den Zeitraum von 6 Wochen, so sind beide
Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des be-
troffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurück-
zutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

7. Eigentumsvorbehalt: Bis zur Erfüllung aller For-
derungen, einschließlich sämtlicher Saldofor-
derungen aus Kontokorrent, die uns gegen den
Käufer jetzt oder zukünftig zustehen; bleibt die ge-
lieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im
Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers,
z. B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger
Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die
Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die
Vorbehaltsware zurück, stellt dieses einen Rück-
tritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehalts-
ware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind
berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknah-
me zu verwerten. Nach Abzug eines angemesse-
nen Betrages für die Verwertungskosten, ist der
Verwertungserlös mit den uns vom Käufer ge-
schuldeten Beträgen zu verrechnen. Der Käufer
hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und
diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahl ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu ver-
äußern und/oder zu verwenden, solange er nicht
in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Siche-
rungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt siche-
rungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen
den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen
Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Na-
men einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann
jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-
mäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung

ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forde-
rungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei
denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des
Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe der
Forderungen solange unmittelbar an uns zu be-
wirken, als noch Forderungen von uns gegen den
Käufer bestehen. 
Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehalts-
ware durch den Käufer wird in jedem Fall für uns
vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit an-
deren, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet
wird, erwerben wir das Eigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware
(Rechnungsendbetrag inklusive Mehrwertsteuer)
zu der anderen verarbeiteten Sache im Zeitpunkt
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung ent-
stehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die
Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermi-
schung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Sachen, erwerben wir Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive
der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten
Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die 
Sache des Käufers infolge der Vermischung als
Hauptsache anzusehen, sind der Käufer und wir
uns einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Mit-
eigentum an dieser Sache überträgt; die Übertra-
gung nehmen wir hiermit an. Unser so entstande-
nes Allein- oder Miteigentum an einer Sache
verwahrt der Käufer für uns.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbe-
sondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser 
Eigentum hinweisen und uns unverzüglich be-
nachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte
durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang ent-
stehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicher-
heiten insoweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden For-
derungen um mehr als 10% übersteigt, dabei 
obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten.

8. GGeewwäähhrrlleeiissttuunngg:: Mängelansprüche des Käufers
bestehen nur, sofern der Käufer seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rüge-
pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Der Käufer hat – soweit zumutbar – auch durch
eine Probeverarbeitung – bei Eingang der Ware
bezüglich Beschaffenheit, Einsatzzweck, richtige
Menge und/ oder das angegebene Gewicht hin zu
untersuchen. 
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn
sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der 
Ware – bei verborgenen Mängeln nach ihrer 
Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate
nach Erhalt der Ware – schriftlich unter Beifügung
von Nachweisen erhoben werden.
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der
Ware vorliegt, sind wir unter Ausschluss der 
Rechte des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten
oder den Kaufpreis herabzusetzen (Minderung),
zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass
wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur
Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung
kann nach Wahl des Käufers durch Beseitigung
des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer
neuen Ware erfolgen. Wir tragen im Falle der 
Mängelbeseitigung die erforderlichen Aufwen-
dungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil die
Ware sich an einem anderen Ort als dem Er-
füllungsort befindet. Ist die Nacherfüllung fehl-
geschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlan-
gen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die
Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen
Versuchen als fehlgeschlagen, soweit nicht auf-
grund der Ware weitere Nachbesserungsversuche
angemessen und dem Käufer zumutbar sind.
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden
Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer
erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehl-
geschlagen ist. Das Recht des Käufers zur
Geltendmachung von weitergehenden Schadens-
ersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedin-
gungen bleibt hiervon unberührt. 
Die Gewährleistungsansprüche des Käufers ver-
jähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware beim
Käufer, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig
verschwiegen; in diesem Fall gelten dann die ge-
setzlichen Bestimmungen. Unsere Pflichten aus
nachstehend Ziff. 5 und nachstehend Ziff. 6 blei-
ben hiervon unberührt.

Wir sind entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Rücknahme der neuen Ware bzw. zur 
Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises auch
ohne die sonst erforderliche Fristsetzung ver-
pflichtet, wenn der Abnehmer des Käufers als Ver-
braucher der verkauften neuen beweglichen Sa-
che (Verbrauchsgüterkauf) wegen des Mangels
dieser Ware gegenüber dem Käufer die Rücknah-
me der Ware oder die Herabsetzung (Minderung)
des Kaufpreises verlangen konnte oder dem 
Käufer ein eben solcher daraus resultierender
Rückgriffsanspruch entgegengehalten wird. Der
Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
Die Verpflichtung gemäß vorstehend Ziff. 6 ist aus-
geschlossen, soweit es sich um einen Mangel 
aufgrund von Werbeaussagen oder sonstiger ver-
traglichen Vereinbarungen handelt, die nicht von
uns herrühren oder wenn der Käufer gegenüber
dem Endverbraucher eine besondere Garantie 
abgegeben hat. Die Verpflichtung ist ebenfalls aus-
geschlossen, wenn der Käufer selbst nicht auf-
grund der gesetzlichen Regelungen zur Ausübung
der Gewährleistungsrechte gegenüber dem End-
verbraucher verpflichtet war oder diese Rüge ge-
genüber einem ihm gestellten Anspruch nicht vor-
genommen hat. Dies gilt auch, wenn der Käufer
gegenüber dem Endverbraucher Gewährleistung
übernommen hat, die über das gesetzliche Maß
hinausgehen.
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen 
eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung
der Ware.

9. HHaaffttuunngg:: Wir haften nach den gesetzlichen Be-
stimmungen für Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren 
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungs-
gehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz um-
fasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 
erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern
oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In die-
sem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vor-
sätzlich gehandelt haben. Für Schäden, die ggf. auf
dem Fehlen einer von uns besonders garantierten
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber
nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen
Schadens ersichtlich von einer gegebenenfalls von
uns gegebenen Beschaffenheits- und Haltbarkeits-
garantie erfasst ist.
Wir haften für Schäden, die durch einfache Fahr-
lässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrläs-
sigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten be-
trifft, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(sogenannte Kardinalpflichten). Wir haften jedoch
nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem
Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Eine
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, dies
gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche
oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen statt der Leistung. Soweit unsere 
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen. 

10. EErrffüülllluunnggssoorrtt,,  GGeerriicchhttssssttaanndd,,  aannzzuuwweennddeenn--
ddeess  RReecchhtt:: Erfüllungsort und Gerichtsstand für
die Lieferungen und Zahlungen (einschließlich
Scheck- und der Wechselklagen) sowie sämtli-
che sich zwischen uns und dem Käufer ergeben-
den Streitigkeiten aus den zwischen uns und ihm
geschlossenen Kaufverträgen ist unser Firmen-
sitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch
an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu 
verklagen.
Die vertraglichen Beziehungen regeln sich aus-
schließlich nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Recht.
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